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Das Kommassationsverfahren in Ungarn. 

Von Ing. Rudolf Ko b e r, 
Ministerialrat im B. NL f. L. u. Fw. und Dozent a. d. Hochschule f. B. *) 

Allgemeines: Die ersten Anordnungen über die Durchführung der Kom
massierungen in Ungarn wurden mit den Gesetzartikeln VI, X, XIII vom 
Jahre 1836 und VII, XXX, XXXI vom Jahre 1840 getroffen. Auf Grund dieser 
Gesetze wurden viele Kommassierungen durchgeführt. 

Nach diesen Gesetzen wurden die Kommassierungen meist mit den 
Urbarial-Prozessen zusammen erledigt; da in den Urbarial-Angelegenheiten ein 
gerichtliches Verfahren vorgeschrieben war, so wurden auch die Kommassie
rungen in die Hände des Gerichtshofes gegeben und durch spätere Gesetzartikel 
auch dort belassen. 

Die Gesetzartikel vom Jahre 1836 und 1840 wurden durch die Gesetz
artikel LIII vom Jahre 1871 für Ungarn ttnd LV vorn Jahre 1871 für Sieben
bürgen abgeändert. 

Diese Gesetze beachteten aber zu wenig die wirtschaftlichen Verhältnisse. 
Große Änderungen im Verfahren brachten der Gesetzartikel Nr. XXXIX 

vom Jahre 1908 und die auf Grund dieser G. A. ausgegebenen Justizministerial
verordnungen Nr. 15500/1908, 18000/1908, 10, 20, 30, 40/1909, 9000/1926, 
5000/1928 und 21300/1930. 

Das Kommassationsverfahren zerfällt in zwei große Hauptteile: 
!. D a s  b e h  ö r d l i c h  e V e r f a h r e n, d. i. clie Feststellung cler wirt

schaftlichen Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit. 
2. D a s  g e r  i c h t l i c h e V e r  f a h r e n. 

Das Gesetz kennt eine p a r t i e l l e und eine a l l g e 111 e i n e Kom
massierung. 

*) Dr. Ing. B. 0u6t11, Okl. Mcrnök, Magänmcrnöki lrodäia, Budapest, hatte die 
Liebenswürdigkeit, diese Arbeit durchzusehen und die in der Tabelle enthaltenen Daten 
zur Verfügung ;i:u stellen; es sei ihm hieflir nochtmlls herzlich gedankt. 
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Von einer partiellen Kommassierung spricht man dann, wenn sich 
das Verfahren nur auf einzelne, mit natürlichen Grenzen umgebene, oder 
durch eine bestimmte Betriebsweise abgesonderte Gemarkungsteile (Riede) 
erstreckt. 

Eine allgemeine Kommassierung hingegen erstreckt sich auf das ganze 
Gebiet (Hattet") der Gemeinde. Man hat es mit einer solchen auch dann noch 
zu tun, wenn der Großgrundbesitz, abgesonderte oder getrennt bewirtschaftete 
Gebietsteile und ähnliche Komplexe, ausgeschlossen bleiben. 

Einleitung: Um die Einleitung kann jeder Grundbesitzer, der seinen 
Boden auch selbst nutzt, ansuchen. Das Ansuchen ist mit einem Grundhuchs
auszug zu belegen und von der Ge1neindevorstehung in der Richtung zu beschei
nigen, ob der Ansuchende nicht nur der grundbücherliche Eigentümer, sondern 
gleichzeitig auch der faktische Besitzer ist. ferner ist ein Betrag (100 P. ) als 
Deposit gerichtlich zu hinterlegen. Letzteres hat den Zweck, daß nicht durch 
Eingabe eines Gesuches für die Behörden unnötige Kosten verursacht werden, 
sondern es vorher reiflich überlegt wird, ob die Zusammenlegung für den über
wiegenden Teil der Grundbesitzer „nützlich" wäre und ob sie überhaupt „noi
wendig" ist. Dieses Depot wird ohne Abzug rückerstattet, wenn das Ansuchen 
für motiviert erachtet wird. 

Das Ansuchen ist an den Ackerbauminister zu richten. Bei partiellen 
Kommassierungen ist das zu kommassierende Gebiet genau anzugeben. Die 
Unterschrift ist zu beglaubigen (Notar oder Ortsobrigkeit) . 

Alle Eiilgaben und Beilagen usw. sind gebührenfrei. 

Lokalverhandlung: Zur Verhandlung des Kommassierungsantrages wird 
vom Ackerbauminister eine Kommission in das Gebiet entsendet, die ihre Auf
merksamkeit auf alles zu erstrecken hat, was vom Standpunkte der Nützlich
keit und Zweckmäßigkeit der Kommassation von Belang ist. 

An der Spitze der Kommission steht ein vom Ackerbauminister bestimm
ter, fachkundiger Referent. ferner gehören ihr ein vermessungskundiger In
genieur, ein Wirtschaftsinspektor, ein Forstinspektor, der Oberstuhlrichter, ein 
Beamter des Komitats-Landwirtschaftsausschusses unc\ ein Vertreter der 
Gemeinde an. 

Die Lokalverhandlung gliedert sich in die Begehung des Gebietes sowie 
seiner Grenzen und in die Verhandlung über das Begehren. Alle Auseinander
setzungen, Gegenmeinungen, Fachgutachten der Interessenten usw. werden zu 
Protokoll gebracht. 

Eine Abstimmung über das Begehren findet nicht statt. Die Entscheidung 
hierüber steht ausschließlich dem Ackerbauminister zu. 

Ministerielle Entscheidung: Die Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit so
wie die Durchführungsmodalitäten der Kommassation werden zunächst von 
einer ständigen wirtschaftlichen Fachkommission (einem beratenden Kollegium 
im Ackerbauministerium) beurteilt. In dieser Fachkommission sitzen Kurial
und Tafelrichter, Ingenieure und Sachverständige aus Kataster, Forst- 11ncl 
L<1ndwirtschaft� Sie unterbreitet dem Ackerbauminister Vorschläge. 
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Die ministerielle Entscheidung ist die Antwort auf die um Einleitung des 
Verfahrens ansuchende Eingabe; sie gliedert sich in der Regel nach folgenden 
Punkten: 

a) Einbezogenes Gebiet, Beurteilung der Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit. 
b) Bei Nichtvorhandensein der Voraussetzungen für eine allgemeine Kom

massation: Beurteilung der Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit einer par
tiellen Kommassierung. 

c) Einbeziehung oder Nichteinbeziehung von Wäldern. 
d) Aufteilung, Austausch, Ergänzung oder Neuanlegung von Gemeinde

weiden. 
e) Verfügung wegen Rückerstattung der Kaution. 
f) Äußerung in beratender Form über die Riede und Komplexe, die kom

massiert werden können, Gesichtspunkte für die Zusammenlegung usw. 
g) Einheitspreise für die Zivilingenieure und die voraussichtlichen Gesamt

kosten der Kommassierung, die durch die unmittelbar Beteiligten zu 
bestreiten sind. Diese Preise werden dem Ministerium durch eine Kom
mission vorgeschlagen, an welcher auch der Vertreter der Ingenieur
kammer teilnimmt. 
Die ministerielle Entscheidung wird dem Antragsteller, dem etwaigen 

Vertreter der Gegner der Zusammenlegung und der Gemeindevorstehung zu
gestellt. 

Wird die angestrebte Kommassation in der ministeriellen Entscheidung 
weder für nützlich noch zweckmäßig durchführbar erklärt, so kann innerhalb 
der nächsten 5 Jahre nur dann eine neue Entscheidung verlangt werden, wenn 
nachgewiesen wird, daß die Besitzverhältnisse sich inzwischen wesentlich geän
dert haben und wenn die Kosten des Verfahrens vorgestreckt werden. 

Zulässigkeitsverhandlung: Wenn die ministerielle Entscheidung den 
Interessenten zugestellt wurde, kann von jedem interessierten Grundbesitzer 
beim Gerichtshofe, in dessen Sprengel das Gemeindegebiet fällt - u. zw. inner
halb der nächsten 5 Jahre - das weitere Verfahren begehrt werden. 

Die Kosten dieses Zulässigkeitsverfahrens sind wieder von dem vorzu
strecken, der sich an den Gerichtshof wendet (etwa 300-500 S). Der Betrag 
wird den Deponenten wieder ausgefolgt, wenn das „Zulässigkeitsurteil" in 
Rechtskraft erwachsen ist, d. h. wenn dagegen nicht mehr berufen werden kann. 

Die interessierten Parteien werden zur Verhandlung, die gewöhnlich am 
45. Tage nach der Veröffentlichung stattfindet, mittels Kundmachung vor
geladen. 

Für diese Verhandlung hat die Gemeinde eine Abstimmungsliste vorzu
bereiten. Diese wird der ministeriellen Entscheidung entsprechend und auf 
Grund der Katasterdaten zusammengestellt und durch 15 Tage zur öffentlichen 
Einsicht aufgelegt. Während dieser Zeit können mündlich und schriftlich 
Einwendungen vorgebracht werden. Spätestens 8 Tage vor der Zulässigkeits
verhandlung muß diese Liste samt allen Eingaben und Protokollen dem amts
handelnden Richter übergeben werden, der alle Reklamationen an Ort �tnd 
Stelle Liberprüft und sie sodann beglaubigt. 
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Bei der Zulässigkeitsverhandlung werden vom Richter in die Abstim
mungsliste die Stimmen für und gegen die Zusammenlegung eingetragen, wobei 
jeder Grundbesitzer mit der in die Liste eingetragenen Jochzahl abstimmt. 

Hat die ministerielle Entscheidung die Kommassierung für „nützlich 
und zweckmäßig durchführbar" erklärt, so genügt für die Anordnung des Ver
fahrens durch den Gerichtshof schon die Zustimmung der Personen, die ein 
Viertel des zu kommassierenden Gebietes der Gemeinde (nach Joch) besitzen. 

Hat sich aber der Ackerbauminister dahin geäußert, daß die Kommas
sierung für die Gemeinde weder nützlich noch zweckmäßig durchführbar ist, 
so kann der Gerichtshof die Kommassierung nur dann anordnen, wenn der 
Besitz der um Kommassierung Ansuchenden wenigstens die Hälfte des zu 
kommassierenden Gebietes der Gemeinde ausmacht. 

Während im ersten Falle (ein Viertel) alle nicht erschienenen Parteien 
als zustimmend angenommen werden, sind in diesem Falle die nichterschienenen 
Parteien als Gegner der Kommassierung einzutragen. 

Bei Berechnung des Viertels bzw. der Hälfte zählen im ersten Falle die 
Staats-, MuniZipal� und Gen1eindegüter, Stiftungen, Anstaltsbesitz, Urbarial
güter, Güter von Waisen und der unter Kuratel stehenden für die Kommas
sierung, im letzteren Falle gegen dieselbe. 

Das „Zulässigkeitsurteil" wird den angemeldeten Bevollmächtigten der 
gegnerischen Parteien zugestellt, sowie in der Gemeinde und in den Nachbar
gemeinden kundgemacht. Gegen dasselbe kann innerhalb 15 Tagen an die 
königliche Tafel berufen werden. Die Berufung kann von wem immer ergriffen 
werden, der sich durch dieses Urteil in seinen Rechten verletzt fühlt. 

Eine Appellation an die königliche Kurie ist nur dann statthaft, wenn 
die Tafel das Urteil des Gerichtshofes abändert. 

Vorarbeiten: Wenn das Zulässigkeitsurteil in Rechtskraft erwachsen ist, 
werden die Vorarbeiten in Angriff genommen; diese sind: 

l. Feststellung und Beschreibung der Grenzen des zu kommassierenden 
Gebietes. 

2. Vermessung und Flächenberechnung. 
3. Klassifizierung und Schätzung. 
4. Beglaubigung der Vermessungsarbeiten. 

Zwecks Inangriffnahme der Vorarbeiten wird vom amtshandelnden Richter 
eine Tagsatzung anberaumt, bei der zunächst die Vertretung der interessierten 
Parteien geregelt wird (Ausschuß). 

Die Grundbesitzer werden nach ihrer Besitzgröße in Gruppen eingeteilt. 
l. Gruppe: Weniger als je 5 Joch. 
2. Gruppe: Besitze zwischen 5 und 50 Joch Flächenausmaß. 
3. Gruppe: Außerhalb des Gemeindehotters wohnende Besitzer, deren 

Liegenschaften je 50 Joch nicht übersteigen. 
4. Gruppe: Persönliche Vertretung jener, die mehr als 50 Joch besitzen. 

Die größeren Besitzer können bei den Verhandlungen selbst erscheinen 
rHier sich di1rcll einen Bevollmi\chtigten vertreten lassen. Die Gruppen l-3 
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wählen aus ihrer Mitte je 2 Vertreter, die auch zur Abschließung von Vergleichen 
bevollmächtigt sind, in den Ausschuß. Zu Vertretern können auch Advokaten 
gewählt werden. Wenn sich die Gruppen auf keinen Vertreter einigen können, 
oder die Nominierung unterlassen, so kann der amtierende Richter einen Ver
treter aus ihrer Mitte ernennen. 

Techniker: Für die Durchführung der Kommassierungsarbeiten müssen 
die Ingenieure eine eigene Befugnis erwerben. Sie müssen nicht nur eine ent
sprechende technische Vorbildung nachweisen, sondern auch vor der Prüfungs
kommission für Geometer eine gesonderte Prüfung ablegen. Zu dieser Prüfung 
können sich seit dem Jahre. 1909 nur diplomierte Ingenieure (Bauingenieure, 
Bergingenieure und Forstingenieure) oder Katasteringenieure (letztere teilweise 
noch ohne Ingenieurdiplom, also eigentlich Geometer mit Ingenieurstitel) 
melden. 

Gegenstand dieser Prüfung sind die Gesetze, Ministerialverordnungen, 
technische Verordnungen und Verfahren der Kommassierung, Kenntnisse über 
Grundbücher, Verordnungen und Verfahren der Katastervermessung, für Forst
ingenieure auch Geodäsie (Keine landwirtschaftlichen Kenntnisse). 

Die so befugten Techniker arbeiten als Zivilingenieure an den Kommas
sierungen. 

Wahl des Geometers: Die unmittelbar Beteiligten können anläßlich 
der Zulässigkeitsverhandlung oder auch bei einer späteren Verhandlung erklären, 
daß sie mit der Kommassierung einen ihnen bekannten Zivilingenieur, der für 
die Vornahme derartiger Arbeiten befugt ist, zu betrauen wünschen. Kommt 
kein einstimmiges Übereinkommen für die Wahl zustande, so ernennt der Ge
richtshof einen solchen Zivilingenieur oder können auch die Interessenten den 
Ackerbauminister mit gewöhnlicher Eingabe ersuchen, einen befugten Geo
meter mit den technischen Arbeiten zu betrauen. Das Ackerbauministerium 
kann die technischen Arbeiten auch durch seine eigenen technischen Fachorgane 
<;jurchführen lassen; dieser Fall ist jedoch bisher selten vorgekommen. 

Einführung des Geometers und Vermessung: Der amtierende Richter 
begeht mit den Gemeindevorstehungen der interessierten Geti1einden und der 
Nachbargemeinden, den gewählten Vertrauensmännern und dem Geometer die 
Grenzen (Einführung des Geometers). 

Im Rahmen der Vermessung wird die Identifizierung des Besitzes, d. i. 
der Vergleich des tatsächlichen Hotterzustandes mit dem Zustande im Grund
buche, vorgenommen. 

Die Reambulierung oder die selten nötige Neuvermessung findet sodann 
nach den Vorschriften der Landeskatastralvermessung statt. 

Klassifizierung und Schätzung: Diese wichtigste Arbeit bei der Kom
massierung wird von einer aus Sachverständigen zusammengesetzten und zu 
beeiclenden Kommission, die der Führung und Leitung des amtshandelnden 
Richters untersteht, vorgenommen. Diese Kommission besteht aus dem Präsi
denten und 2 ordentlichen und 2 Ersatzmitgliedern. Die Mitglieder werden 
von den Interessentengruppen meistens aus den Beteiligten gewählt, der Präsi-
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de11t wird vom Hichter ernannt. Der Präsident ist jenen Sachverständigen zu 
entnehmen, die der Ackerbauminister als Agrarsachverständige bestimmt. 

In die Kommission als Mitglieder können auch ortsfremde Sachverständige 
gewählt werden. Die wählenden Interessentengruppen (die größeren Besitzer 
mit der Hälfte des einbezogenen Gesamtgebietes der Kommassation und die 
übrigen kleineren) beschließen mangels einer gemeinsam getroffenen Verein
barung mit der nach dem Besitzverhältnis konstatierten Majorität. 

Im Kommassierungsgebiete werden soviele Wertklassen aufgestellt, als 
unbedingt notwendig sind, um die Verschieclenartigkeit in der Beschaffenheit 
und Ertragsfähigkeit des Bodens, in der Lage und Zugänglichkeit der Parzellen 
sowie hinsichtlich deren Nähe oder Entfernung entsprechend berücksichtigen 
zu können. 

Sind die Grundstücke des Hotters in die einzelnen Wertklassen eingereiht 
(klassifiziert) und ist so der Wert der einzelnen Flächenstücke festgestellt, so 
werden den Besitzern die Resultate vom Richter verlesen und wird das Klassi
fizierungsverzeichnis für 3-6 Tage zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt. 
Etwaige, in dieser Frist vorgebrachte Reklamationen können nötigenfalls von 
einer ganz neu zusammengesetzten Kommission überprüft werden. 

Zwischen verschieden lautenden Gutachten entscheidet der amtshandelnde 
Richter, gegen dessen Entscheidung keine weitere Einwendung möglich ist. 

Aufnahme der Besitzänderungen: Nach Aufarbeitung der Klassifi
zierung und Schätzung beraumt der Richter einen Termin zur Aufnahme der 
Besitzveränderungen an. Hiebei werden die Arbeiten des Geometers den Inter
essenten vorgelegt, Reklamationen erledigt und alle während der Kommassie
rungsarbeit vorgekommenen und die noch nicht grundbücherlich einverleibten 
Besitzänderungen oder solche, über die noch kein Vertrag aufgestellt wurde, 
zu Protokoll gebracht. Das Grundbuch wird in Ansehung dieser Unterschiede 
bereinigt. 

Revision: Die technische Leitung und die Revision der technischen 
Arbeiten ist einem Vermessungsinspektorat im Finanzministerium zugewiesen. 
Die Katasteringenieure unterziehen die technischen Arbeiten in 6 Etappen 
einer eingehenden Revision und unterbreiten die Vorarbeiten und die defini
tiven Arbeiten zur Beglaubigung dem Richter. 

Das meritorische Verfahren: In diesem Teil des Verfahrens wird vor
nehmlich über die Placierung der neuen Besitzkomplexe entschieden. 

Zunächst werden mit dem Richter jene Gebiete bestimmt, die man nicht 
umtauschen darf. Sodann werden die gemeinsamen Anlagen, wie öffentliche 
und Feldwege festgelegt, sowie die Gemeindeweide örtlich fixiert, wenn hier
über nicht schon in der ministeriellen Entscheidung eine Bestimmung enthalten 
ist. Weiters wird auch für die zur gemeinsamen Benützung notwendigen Quellen, 
Tränken, Baumschulen, Friedhöfe u. a. m. sowie für die zu diesen führenden 
Wege vorgesorgt. 

Sodann wird zur Feststellung der Ausgleichung und Entschädigung für 
die den Wert der Grundstücke erhöhenden Objekte und schließlich zur Placie-
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rung der neuen Grundkomplexe geschritten. Gewisse Flächen dürfen nur mit 
Einwilligung des Eigentümers ausgetauscht werden, z. B. Weingärten, Weiden
baumanlagen, Sand-, Schotter-, Lehm-, Steingruben, Bergwerke, Mineral
quellen, Industrie- und Fabriksanlagen, Mühlen, Landungsplätze usw. 

Grundsätzlich soll das neue Besitztum mit der früheren Besitzung des 
Grundbesitzers von gleichem Werte sein. Waren auf dem alten Besitztum nütz
liche Investitionen vorhanden, so ist deren wirklicher Wert zu ersetzen, soweit 
der frühere Eigentümer sie nicht behalten kann. 

Die neuen Besitzkomplexe sind normal auszuforrnen und durch Wege 
zugänglich zu machen. Den erforderlichen Wasserversorgungen, Ent- und 
Bewässerungsanlagen, der Beseitigung und Verhütung von Wasserrissen, der 
Aufforstung von kahlen Gebieten, ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

Die Beteiligten mit dem kleinsten Schätzungswert sind in dem der Ge
meinde zunächst liegenden oder in einem von ihnen frei gewählten Riede unter
zubringen. 

Nach ihnen wählen die Beteiligten in der Reihenfolge ihres Besitzschätz
wertes den Platz der Abfindungsgrundstücke. In der Nähe der Ortschaft sind 
für Hausplätze entsprechende Flächen auszuscheiden. 

Bei der Placierungsverhandlung ist eine gemeinsame Vereinbarung anzu
streben und im Falle des Gelingens zu Protokoll zu nehmen. Dieser „meritori
sche Ausgleich" wird sodann genehmigt. 

Kommt ein solcher nicht zustande, so entscheidet der königliche Gerichts
hof nach dem Gutachten des Agrarsachverständigen und des befugten Geo
meters mit einem Urteil (meritorisches Urteil). 

Gegen das meritorische Urteil kann von jedem Besitzer bis an die könig
liche Kurie berufen werden; gegen den meritorischen Ausgleich ist keine Beru
fung gestattet. 

Besitzübergabe: In einer eigens anberaumten Tagsatzung hat der Richter 
den Zerlegungsplan mit eiern rechtskräftigen Ausgleiche oder Urteile zu ver
gleichen und jedem der Interessenten ausführlich zu erklären. Werden begrün
dete Einwendungen erhoben, so werden diese vom wirtschaftlichen Sachver
ständigen und vom entsendeten, beglaubigenden Ingenieur des Vermessungs
inspektorates behoben. Wird der Plan angenommen, so ist er in der Natur er
sichtlich zu machen. Nach Beendigung der Ausscheidung wird jeder Komplex 
seinem künftigen Besitzer gezeigt. 

Bei einer neuerlichen Tagsatzung werden sodann die Parteien in ihren 
neuen Besitzstand eingewiesen. Mit dieser Amtshandlung findet die Kommas
sierung ihren endgültigen Abschluß. 

Kommassationskosten und die Staatshilfe: Die Gesamtkosten des Ver
fahrens sind von sämtlichen interessierten Parteien zu tragen. Bei einer Kom
massierung werden die Kosten im Verhältnisse der Grundsteuer ihres im Kom
massierungsgebiete befindlichen Besitzes aufgeteilt. Die Kostentragung erfolgt 
in bar. 

Der Kleinbesitz genießt eine Begünstigung in der Form, daß Besitzer mit 
2 oder nur mit 1 Parzelle und einem Gesamtflächenausmaß von nur einem 
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Katastraljoch lediglich zu den Honorarkosten des Geometers beitragen, soweit 
dieses Honorar nicht durch den 10-20%igen Staatsbeitrag abgedeckt ist. Die 
sonstigen Kosten belasten die anderen (größeren) Besitzer. 

Der Staat leistet zu den Kosten des Geometers einen regelmäßigen Bei
trag von 10%. In Ausnahmsfällen kann dieser Beitrag auch 20% ausmachen. 
Als Gegenleistung bekommt er die fertigen Pläne und Ausweise für den Kataster 
und für das Grundbuch. 

Bei Neuvermessung des ganzen Gebietes der Gemeinde werden 20% dann 
bewilligt, wenn auch die sogenannten „Ergänzungsarbeiten" im Zuge der 
Kommassierung gemacht werden, das ist die Mitvermessung des in die Kom
massierung nicht einbezogenen Teiles des Gemeindehotters. 

Die Kosten der Kommassierung wurden bisher vom Staate vorschuß
weise getragen. Gegenwärtig kann eine Gemeinde nur dann kommassiert wer
den, wenn die Beteiligten die Kosten voraus einzahlen. Die im Kostenvoran
schlage des königlichen Gerichtshofes festgestellte Summe wird vom Geometer 
nach dem bestimmten Grundsteuerschlüssel auf die einzelnen Besitzer um
gerechnet. 

Da die Grundsteuerbemessung vor der Kommassierung oft ungleich
mäßig war, bringt diese Berechnungsweise vielfach ungerechtfertigte Auftei
lungsquoten für die Beteiligten. Um dies zu vermeiden, können auf Wunsch 
der Beteiligten die Kosten der Kommassierung auf diese im Verhältnisse des 
Schätzwertes des einbezogenen Gebietes aufgeteilt werden. 

Die vom Staate vorgestreckten Kosten waren in 3 Jahren nach Art der 
öffentlichen Steuern im Verwaltungswege einzuheben. 

Die durch die Beteiligten zu bestreitenden Kosten der Kommassierung 
betragen ca. 35-55 S/lza, wenn nicht etwa das ganze Gebiet neu aufgenommen 
werden mußte. 

Rechtsmittel: Das ungarische Gesetz kennt „Reklamationen", „ Vor
stellungen" und „Appellationen". 

„Reklamationen" werden in der Regel nur mündlich vorgetragen; gegert 
die Tätigkeit des Richters, des Geometers und der Sachverständigen können 
sie auch schriftlich eingebracht werden. 

„Vorstellungen" sind nur gegen richterliche Verfügungen, Entscheidungen 
und Bescheide gestattet; sie müssen immer schriftlich und stets beim Gerichts
hofe eingebracht werden. 

Die „Appellationen" haben den Zweck, daß die zur Beschwerde Anlaß 
gebenden richterlichen Urteile, Verfügungen, Bescheide und Entscheidungen 
von den höheren Gerichten überhaupt bzw. entsprechend abgeändert werden. 

Die „Appellation" (Rekurs) ist immer schriftlich vorzubringen. 

Weidegebiete: Die Aufteilung der gemeinsamen Weiden ist der Zustim:
mung des Ackerbauministers vorbehalten. 

Die Begründung neuer Gemeinweiden ist möglich, ebenso die Ergänzung 
vorhandener, jedoch unzulänglicher Weiden, wenn sich die Notwendigkeit 
einer solchen erweist. 



Gegenüberstellung von drei österreichischen und drei ungarischen Zusammenlegungsgebieten. 

Land 

Gemeinde 

Kommassiertes Gebiet . . . . . . . . . . . . 

Anzahl der unmittelbar Beteiligten . . . . . .  

Anzahl der Katastralparzellen der einbezogenen 
Gebiete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Durchschnittliche Größe dieser Katastralparzellen 

Anzahl der Abfindungsgrundstücke „ • • • • •  

Durchschnittliche Größe der Abfindungsstücke . 

Durchschnittliche Größe des Besitzes der Betei-
ligten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

Österreich 

Ober-
Schönfeld sieben-

brunn 

1205 ha 2579 ha 

75 108 

806 1926 

i·5o ha 1·34 ha 

288 143 

4· 18 ha IS·O ha 

16·07 ha 24·0 ha 

Ungarn 

Szentmar- Füzes-
Lassee tonkata abony 

3084 ha 1036 ha 2246 ha 

219 520 1064 

5983 6430 11410 

0·51 ha 0·16 ha 0·20 ha 

726 1225 2241 

4·2 ha o·85 ha 1·0 ha 

14·1 ha 2·0 ha 2· 1 ha 

-
0 

Bata 

3365 ha 

1740 

15106 

0·22 ha 

3534 

0·95 ha 

I·93 ha 
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Die Regelung der Weidefläche durch Abtausch, Zusammenlegung usw. 
ist im Kommassationsverfahren möglich. 

Bei Schaffung neuer Weiden dürfen jedoch nur höchstens 5% des zur 
Kommassierung gelangenden Areales herangezogen werden. 

Schlußbemerkungen: Ein Nachteil des Verfahrens ist es, daß 3 Zentral
stellen in Anspruch genommen werden: das Ackerbauministerium bestimmt 
Notwendigkeit und Nützlichkeit der Zusammenlegung, das Justizministerium 
regelt das Verfahren und läßt es durch die Gerichte durchführen, dem Finanz
ministerium ist die technische Leitung übertragen. Es fehlt so dem Kornmas
sierungsgedanken die einheitliche, zielbewußte Vertretung. 

Ein weiterer Nachteil mag sein, daß Ungarn über keine „ständigen Boni
teure" (Beamte) verfügt und sich daher keine tiefgründige Praxis und keine 
Tradition herausbilden kann. Ohne Zweifel ist auch die Bonitierung nach Wert
joch (1000 Quadratklafter von einem Acker 1. Klasse ist ein Wertjoch) zu 
kompliziert, insbesondere für das Verständnis der Landwirte. 

Eine große Erschwerung erfährt das Verfahren auch durch die mangel
hafte Übereinstimmung der Eintragungen in den öffentlichen Büchern mit 
der Wirklichkeit. Dr. Ing. B. Gu6th bezeichnet in einem Vortrage im ungari
schen Ingenieurverein diese Verschiedenheit als bedeutend und meint, daß sie 
oft in 30-50% der Eintragungen vorkommt. 

Die Kommassierungsnotwendigkeit ist für den ungarischen Bauernbesitz 
in hohem Maße gegeben. Die Zersplitterung des Kleinbesitzes ist weit größer 
als in Österreich: Die Durchschnittsparzellen sind sehr klein; so waren z. B. 
bei der Zusammenlegung Szentmartonkata mit 1036 lw Flächenausmaß und 
520 Beteiligten, 6430 Parzellen vorhanden; die Durchschnittsparzelle betrug 
sonach 0· 16 lza. Bei der Zusammenlegung Füzesabony betrug sie 0·2, bei Bata 
0·22 lza. 

Die ungarischen Kommassierungsgebiete sind gewöhnlich sehr groß. Der 
Durchschnitt aus den 37 Zusammenlegungen der letzten 4 Jahre beträgt z. B. 
je Gebiet ca. 2000 lza. 

Die Dauer der technischen Arbeiten in einem Zusammenlegungsgebir,c 
beträgt gewöhnlich 2 Jahre. Gebiete unter 1000 lza werden allenthalben in 
einem Jahre kommassiert. 

Bei der gegenwärtig herrschenden Notlage der ungarischen Landwirtschaft 
wird die Notwendigkeit der Zusammenlegungen noch mehr erkannt. Trotzdem 
die Kosten der Zusammenlegung verhältnismäßig gering sind, werden neue 
Wege gesucht, um die Baraufwendungen der Beteiligten noch weiter herabzu
drücken. Da eine Überwälzung der Kosten auf den Staat nicht denkbar ist, 
liegt der Angelpunkt einer Verbilligung des Verfahrens im Verfahren selbst. In 
diesem Sinne ist die ungarische Zivilingenieurkammer mit Reformvorschlägen 
befaßt, die zu weiteren Vereinfachungen und damit zur Verbilligung des Ver
fahrens führen sollen. 



12 

Berichtigung. 
In meinen Aufsatz „Zur Berechnung von Vielecksflächen aus rechtwin kligen Koordi

naten" im Jahrgang 1931 dieser Zeitschrift, Seite 121-126, haben s ich e inige falsche Ziffern 
eingeschlichen ,  die i ch hiemit berichtige : Auf Seite 126 muß der vierte der angeführten 
Werte von y statt 1515"89 r i chtig heißen 1515'99; ferner muß das Schlußergebnis statt 
121345'63 r ichtig hei ßen 121345"37 = 2 F. 

L. v. S c h r u t k a. 

Literaturbericht. 

1. Bücherbesprechungen. 

Bibliotheks-Nr. 807. Curtius M ü 11 er, Geheimer Regierungsrat, Professor 
in Bonn: K a 1 e n d e r  für La n dm e s  s u n g s w e s  e n u n d K u  1 t u  r t e c h
n i k, begründet von W. J o r dan, fortgesetzt von W. v. S ch le b a ch, jetzt 
unter Mitwirkung einer Reihe hervorragender Fachleute herausgegeben. 
57. Jahrgang für 1934. Teil I. (lOX 17 cm, 36, 112, 135, 45 S.) Preis eleg. 
gebunden RM 4·50. Verlag Konrad Wi t twe r in Stuttgart. 

Der I. Teil d ieses i n  Fachkreisen allgemein verbreiteten Kalenders ist für 1934, im 
57. Jahrgang stehend, i n  der  gleichen Form und guten Ausstattung w ie  im Vorjahre er
schienen. 

In einer 28. M itteilung gibt dar in  Professor M ü 11 e r  wieder in anerkennenswerter 
Weise e inen 36 Seiten umfassenden Überblick über „Neues auf dem Gebiete des Landmes
sungswesens und seinen Grenzgebieten". 

Der II. Teil des Kalenders, das „Taschenbuch für Landmessung und Kulturtechni k", 
i st auch in di esem Jahre n icht neu aufgelegt worden. 

Der Kalender kann allen Fachkollegen wärmstens empfohlen werden. R. 

Bibliotheks-Nr. 808. S lawik Kurd, Vermessungsingenieur: De u t s ch e r  
La n dm e s s e r-K a le n de r  fü r da s J a h r  1 9 3 4. 33.Jahrgang (10Xl7cnz, 
106 + 108 Seiten). Verlag von Herbert Wi chmann, Berlin-Bad Lieben
werda, Preis geb. RM 2·50. 

Der Schriftleiter der A 11 g e m e i n e n  V e r m e s s u n g s  - N a c h r i c h t e n  und 
von B i  1 d m  e s  s u n g u n d L u f t  b i 1 d w e s  e n ,  Vermessungsi ngenieur Kurd S 1 a w i k ,  
i st  auch Herausgeber des  D e u t s c h  e n L a  n d m  e s  s e r  - K a 1 e n d e r  s, der be i  den  
deutschen Landmessern mit  Recht sehr beliebt i st. 

Der Inhalt ist gegenüber den früheren Jahrgängen unverändert geblieben; er umfaßt 
neben den üblichen i n  Kalendern enthaltenen Daten all das , was e in  Vademekum e i nes 
Landmessers b ieten muß : Math. Tabellen,  Maße und Gewichte, Amtliche Fehlergrenzen, 
Gebühren-Ordnung, D in-Formeln. 

Der von R. Rei ß  an Herbert W i c h m a n n übergegangene Verlag hat dem S 1 a
w i k's c h e n K a 1 e n d e r  e i ne sehr gute Ausstattung gegeben. Der Preis ist mäßig, so 
daß d ieser Kalender allen Vermessungsingenieuren bestens empfohlen werden kann. D. 

Bibliotheks-Nr . 809, 810, 811. J a a r v e r s l a g  v a n  de n T o p o g r a
fi s c hen D i e n s t i n  Ni e de r  1 a n  d s c h - In die o v er 1 9  3 0, 1 9 3 1, 193 2. 
26. Jaargang 1930 (17·5 X 24·5, 110 Seiten), 13 Tafeln mit vielen Figuren 

und 4 Karten. 
27. Jaargang 1931 (17·5 X 24·5, 110 Seiten), 4 Tafeln mit Figuren und 3 Karten. 
28. Jaargang 1932 (17·5 X24·5, 110 Seiten), 5 Tafeln mit Figuren und 3 Karten. 

We lt e n v r e de n :  Reproductiebedrijft Top. Dienst 1931, 1932, 1933. 
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Der 24., 25. 1111d 2(i. Jahrgang des To p o gr aph i s c h en D i e n s t e s fü r 
N ie d c r 1 ä n d i s c h - 1 n d i e n  sind im 27., 28. und 29. Bande di eser Zei tschrift  aus
führl ich besprochen werden. 

Auch d ie  vorl iegenden Jahrgänge bieten e inen e ingehenden T ä t i g k e i t s b e r i c h t  
über d i e  Jahre 1930, 1931 und 1932, i n  wel chen gewissermaßen e ine .A 11 g e m e i n e  
Ü b e r s i c h t  d i e  Einle itung bi ldet ,  woran sich in  drei  Abschnitten der Deta i lbericht an
schließt. Der erste Abschnitt bringt d i e  im Berichtsjahre durchgeführten geodätischen 
Arbeiten zusammengestel lt ,  der zweite Abschnitt enthält d i e  Arbeiten der Reproduktions
anstalt, neue Instrumente und Kartenwerke und der dritte Abschnitt behandelt admini
strative Angel egenhei ten und das Personale. 

Im Jahrgange 1930 bi ldet wie in  den früheren Jahrgängen ein vierter Abschnitt mit 
wissenschaftl ichen Arbeiten des Personales den Schluß des Berichtes. Wir f inden da neben 
e inem Nekrolog für den Topographen A V o o r s 1 u i p v a n E 1 k von v a n G e n t Ab
handlungen von G s ö 11 p o i n t n e r über die Bre itestation von Batavia ,  von K i n t über 
die Aerophotogrammetrie und von S c  h e p e r  s über  das Dreiecksnetz auf Sumatra. 

Die Jahrgänge 1931 und 1932 bringen keine wissenschaftlichen Arbeiten des Personals. 
Diese J a h r e s  b e r i c h t e d e s  T o p o g r a p h i s c h e n D i e n s t e s  f ü r 

N i e d e r  1 ä n d i s c h - 1 n d i e n  begrüßen wir  in Europa aufs wärmste und freuen uns 
über d i e  Fortschri tte in der topographischen Durchforschung des Landes und dat über, daß 
im erwähnten Institute alle Errungenschaften in  der Geodäsie gründlichst studiert und 
nutzbringend mit Erfolg verwendet werden. D. 

2. Zeitschriftenschau. 

A 1 1  g e m e i n e V e r 111 e s s u n g s - N a c h r i c h t e n. 
Nr.  1. B 1 a t t a u : Der r i eh ti  ge  Wert der Grundstücke. - Das neue Wohnsiedlungsgesetz. 
Nr .  2. D r  e c h s e 1: Betrachtung über d i e  Grundstückszusammenlegung im Realtei lungs

gebi et. - S t  r i n  z :  Liegenschafts- und Vermessungswesen im Dienste der städti
schen Bodenpol it ik. - K e r  1: Über e ine weitere Verwendungsmögl ichkeit der 
Doppelrechenmaschine bei der Berechnung des Richtungswinkels. - Fi s c h e r :  
D ie  formularmäßige Berechnung der Koordinaten für den Schnittpunk t  zweier 
Geraden mittels der Rechenmaschine. - K ö p 1 i t z: Eine neue Auszieh-N ivellier
l atte mit zwangsläufig fortlaufender Bezifferung bei bel iebig feststel lbarem Auszug. 
-- Naturdenkmalpflege-Landschaftsschutz. - S c h m i d t  - L a m b e r g : Cha
rakterist ik  des europäischen Straßenbaues. - Die  Ausmessung der Erde. 

Nr. 3. .F r i e d r i c h :  Bestimmung zweier  paral le len Geraden mit gegebenem Abstand 
aus den gemessenen Koordinaten gegebener Punkte. - B e n n e  c k e :  3-, 5-, 7-
. .. Tei lung bel iebiger  Winkel .  - S p i  e g e 1: Die Stadtrandsiedlung. 

Nr. 4. S o 1 i n u s: Binnenwanderung und Bodenrecht. -- Ermäßigung von Kataster
gebühren. - P e t e r  s e n :  Die Änderung der Gebührenordnung der Kataster
verwaltung. - Enteignungsrecht und Umlegungsverfahren beim Bau der Reichs
autobahnen. - Gesetz über d i e  Beschränkung der Nachbarrechte gegenüber Be
trieben, die für die Volksertüchtigung von besonderer Bedeutung sind. - Reise
kostenvergütung für Reichsbeamte. - Mithi lfe der Katasterämter be i  der An
legung der Erbhöferol len. 

Nr. 5. S o  1 i n  u s :  Schluß von Nr.  4. - K e r  1: Das Schnittpunktproblem auf der  Doppel 
rechenmaschine . - Langfristige Reichsplanung für Mel iorationen. 

Nr. 6. K e t t e  r :  Grundstückswerte und Entschäd igungen i n  der Umlegung I I  zu Köln. 
- L i  p s :  Grundsteuerregelungen in  H interpommern von 1682 bis 1730. 
M i t t e  1 s t a e d t :  Weiteres über d i e  Gruppe der Konvergenzmaße. 

M i t t eil u n g e n  d e s  R e i c h s a m t e s  f ü r  L a n d e s a u f n a h m e. 
Nr .  3. M ittei lungen der Kartographischen Abte i l ung : Neuerscheinungen. - L a n g e: 

Versuchsmessungen mit  Polygonzügen. - K r a u s e : Drei  neue Lehrmittel für 
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den Unterricht in der Kartenkunde. - Aus dem Nach!. von F ö r s t e r : Unter
suchungen über trigonometrische Netze. -- S c h w i d e f s k y :  Jahresversammlung 
1933 der Deutschen ·Gesel lschaft für Photogrammetrie in Essen. - S c  h 1 e n g e r :  
Ein Beitrag zum Quel lenwert friderizianischer Landesaufnahmen. - K o h  1-
s c h ü t t e r : „Die Arbeiten der baltischen geodätischen Kommission." Nachtrag. 
- H a  p p a c h :  Über Bestimmungen der magnetischen Deklination in S targard 
in Pommern. 

Z e i t  s c h r i f t f ü r 1 n s t r u m e n t e n k u n d e. 
1. Heft. P 1 a n  n e r : Bestimmung einer Achsendeformation eines Passageninstrumentes 

mittels des Niveaus S. 1. - M e y e r  z u  C a p e  11 e n :  Die Veranschaulichung 
stehender und fortschreitender Wellen. - W e n  k :  Instrumente für die Registrie
rung des Dampfdruckes und der spezifischen Feuchte. - B o n g a r  d s :  Zur Frage 
des Belüftungseinflusses auf die Angaben des Psychrometers. - K ä r s n a :  Ein 
Rechenschieber zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. - F e  i g e :  Zur Messung 
der oberen Wolken- und Nebelgrenze auf drahtlichem und drahtlosem Wege. 

2 .  Heft. G e r  m a n  k i: Über ein al lgemeines graphisches Verfahren in der Theorie der 
Ausgleichung von Beobachtungen. - K r  a e m e r : Ein einfaches Instrumentarium 
zur Untersuchung l ichtschwacher oder kurzdauernder Leuchterscheinungen.  -
v. S t  e i n w e h r : Über die Belastbarkeit von Normalwiderständen in Petroleum 
und in Luft. - E d  e 1 m a n n & S o  h n :  Ein neuer tragbarer Elektrokardiograph. 
- S p e  t e r : Lavoisiers chemische Waagen und Gewichte. 

S c h w e i z eri s c h e  Z e i t s c hri f t  f ür V e r m e s s u n g s w e s e n  
11 n d K u 1 t u r t e c h n i k. 
Nr. 1. B e  r r o t h :  Beitrag zum Schneideplanimeter. - B e r  t s c h m a n n :  Die neuen 

Übersichtspläne der Stadt Zürich. 
Nr. 2. Z ö 11 y :  Geodätische Grundlagen der Vermessungen im Kanton Tessin. -

B e  r t s c h m a n  n :  Stadtpläne und Reklame. - L e u  pi n :  Maßstab-Äqui
dis tanz. 

Z e i t s c h r i f t  f ür V er m e s s u n g s w e s e n. 
Heft 1. N e u m a n n undjo h a n n s e n : Neue Messungen an l nvardrähten .  - S t r i n z : 

Das Reichsgesetz über die Aufschließung von Wohnsiedlungsgebieten vorn 22. Sep
tember 1933. - D r e c h s e l : Zur Frage der Wechselwirkungen zwischen Ver
erbungsgewohnheit und Grundstückszusammenlegung. - D e  B o e r :  Die Ham
borner Hobsgenossenschaft. 

Heft 2. S c h u l z e :  Die Teilung des Viereckes. - I m a n d :  Zerstört die „Zusammen
legung der Grundstücke" die Schönheit der ländlichen Natur? - S c  h m e 1 z: 
Kartiermaßstab „ Lasco" nach Conradt-Ott. 

Heft 3. G e r  h a r d S c  h r a m m :  Das Winkelbildverfahren zum Abstecken von Bogen. 
- H a  u s e :  Die Erleichterung geringfügiger Grundeigentumsänderungen in Öster
reich und bei uns. 

Heft 4. B e t z 1 e r :  Radia le  Zuteilung von Bauplätzen. - S c h l ö m e r :  Das Umlegungs
vcrfahrcn beim Bau der Reichsautobahnen. 

(Abgeschlossen am 2 1 .  Februar 1934. )  

3. Bibliothek des Vereines. 

Der Redaktion sind zur Besprechung zugegangen : 

Ing. K. K o n e t s c h n y :  Einrichtung der Instrumente für die optische Längenmessung 
und für das tach ymetrische Meßverfahren. Rud. M. Rohrer, Brünn 1933. 

Dr.-lng. M. T o 1 b a :  Neue Untersuchungen auf dem Gebiet des stereoskopischen Sehens. 
Gebt". Leemann & Co. , Zürich 1933. 
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Gewerkschafts- und Pe:rsonalnach:richten. 

1. Gewerkschaftsnachrichten. 

Gewerkschaftstag. Die diesjährige ordentliche Gewerkschaftstagung wird am 
Sonntag, den 15. Apri l ,  i n  Wien abgehalten werden. B e g i n n :  9 Uhr vormittags. 0 r t :  
Bund esamt für Eich - und Vermessungswesen, S itzungssaal. 

T a g e s o r d n u n g :  1. Laut Art ike l  16 der Satzungen Punkt a) bis i). 
2. Bericht und Diskussion über sämtl iche Gewerkschafts- und Standesfragen. 
3. Freie Anträge und Anfragen. (Anträge wol len satzungsgemäß bei der Gewerk

schaftsleitung vorher schriftlich e ingebracht werden. 

Horn, am 10. März 1934. 

Ing. H e r m a nn, Obmann. I ng. B ase , Schriftführer. 

Gründung des Vaterländischen Bundes der öffentlichen Angestellten. 
Am 28. Jänner fand im Sitzungssaale des n.-ö. Landtages unter Tei l nahme des Bundes
kanzlers Dr. D o l l  f u ß die konstituierende Versammlung des Vaterländischen Bundes der 
öffentl i chen Angestel lten statt, zu welchem sich die Gewerkschaft christl i cher A'.ngestellter 
in  öffentlichen D iensten, d ie  Gewerkschaft christ l i cher Gemeindeangestel lter, der christlichen 
Post-, Telegraphen- und Fernsprechangestel l ten und der Wehrbund zusammengeschlossen 
hatten. 

Der V a t e r  l ä n d i s c h e B u n d  verfolgt den Zweck, d iejenigen Organisationen, 
welche vorbehaltslos den österre ich ischen Staatsgedanken verfechten, zu gemei nsamer Arbeit 
zusammenzufassen. Den Vorsitz (Bundesführer) hat derze it  der Präsident der christ l ichen 
Gewerkschaft Sektionsrat Dr .  T o m  a s c h e k.  

Abänderung der Studienerfordernisse für den Bundesvermessungs
dienst. Verordnung der Bundesregierung vom 27. Oktober 1933, B GB!.  N r. 492. 

Auf Grund des § 6, Absatz 2, des Gehaltsgesetzes 1927 wird die  Anlage 1 (Anstel
lungserfordernisse) der Verordnung der Bundesregierung vom 18. März 1927, B GB!. Nr. 87, 
betreffend die  Festsetzung von Erfordernissen für d ie  Erlangung von D ienstposten der 
a l lgemeinen Verwaltung wie folgt, abgeändert : 

l. Der Punkt 30 des 1. Abschn i ttes, Tei l  B, hat zu l auten : 
„30. Für den höheren Dienst beim Eich- und Vermessungswesen: 
b) im V e r  m e s  s u n g s d i e n s t :  
Die  Vol lendung der Studien an der Unterabtei lung für Vermessungswesen an e iner 

Technischen Hochschule mit  Beibringung des Nachweises e iner nach Vol lendung dieser 
Studien zurückgelegten e injährigen vermessungstechnischen Fachbeschäftigung oder die 
Vollendung der phi l osophischen Studien für mathematisch-naturwissenschaftl iche Fächer 
mit dem Nachweis  der erfolgreichen Ablegung der E inzelprüfungen aus den geodätischen 
Hauptfächern, in beiden Fällen überdies für die Anstel lung die erfolgreiche Ablegung der 
für den Bundesvermessungsdienst vorgeschriebenen Fachprüfung nach e injähriger zufrieden
stel lender Praxis im Dienstzweig." 

Aspirantenverordnung.*) Die Bundesregierung hat im Min isterrat am 21. Juni 
1933 (B GB!.  N r. 265 aus 1933) auf Grund des kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes 
vom 24. Ju l i  1917, RGBI.  Nr. 307 aus 1917, e ine Verordnung beschlossen, durch die die Auf
nahme von Aspiranten in den Bundesdienst gerege l t  wird sowie Abänderungen des Gehalts
gesetzes 1927 vom 4. Mai 1928, B GB! .  Nr. 105 aus 1928, verfügt werden. 

Im folgenden werden d ie  auf den „Höheren D ienst beim Vermessungswesen" Bezug 
habenden Bestimmungen im Auszug wiedergegeben : 

*) Die Gewerkschaftsleitung hat den Kollegen Le v a s s e u r, den Vorsitzenden der 
Arbeitsgemeinschaft der Vertragsangeste l l ten, ersucht,  d ie  wichtigsten Bestimmungen aus 
der Verordnung über die Aufnahme von As piranten im höheren Bundesvermessungsdienst 
zusammenzustellen. 
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1. A b.s c h 11 i t l: Aspira11le11. 
§ 1. ( 1) Zur Hera11bildung eines geeigneten Nachwuchses können in den 13undes

dienst Aspiranten aufgenommen werden. 
(3) Die Höchstzahl der Aspiranten wird von der Bundesregierung bestimmt. 
(4) Die. Aspiranten sind unter voller Ausnützung ihrer Arbeitskraft in den Dienst 

einzuführen, für  den. sie aufgenommen sind. 
§ 2. (1) Die Aspiranten stehen im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis. 
(2) Die Aufnahme der Aspiranten erfolgt . . . .  durch den Bundeskanzler auf Antrag 

des zuständigen Bundesministers (Bundesminister für Handel und Verkehr). 
(3) Der Aspirant muß den . . . .  a l lgemeinen· Anstellungserfordernissen (Dienstprag

matik) und den für Beamtenanwärter des Dienstes, für den er aufgenommen wird, vorgesehe
nen besonderen Anstel lungserfordernissen entsprechen. Er sol l  . . . .  das 28. Lebensjahr nicht 
überschritten haben. 

§ 3. (1) Das Dienstverhältnis eines Aspiranten kann vom zuständigen Bundesminister 
ohne Angabe von Gründen jederzeit gelöst werden. Es ist aufzulösen, wenn der Aspirant 
wegen Krankheit l änger a ls  zwei Monate ununterbrochen dem Dienst fernbleibt. 

(3) Nach einer zweijährigen Dienstleistung a ls  Aspirant erlischt das Dienstverhältnis; 
doch kann es ausnahmsweise - jedoch nicht über weitere sechs Monate - verlängert werden. 

(4) Ein Anspruch des Aspiranten auf Übernahme in ein anderes Dienstverhfütnis 
zum Bund besteht nicht. 

§ 4. (2) Der Aspirant kann jederzeit mit oder ohne Änderung des Dienstortes eine 
andere Dienstesverwendung erhalten. 

§ 5. (1) Dem Aspiranten kann vom zuständigen Bundesminister eine Beihilfe zuer
kannt werden. 

(2) Diese Beihilfe beträgt S 50· - monatlich. Sie kann nach einer zufriedenstellenden 
Dienstleistung von zwölf Monaten . . . .  auf S 90· - monatlich erhöht werden. Die Beihilfe 
ist im nachhinein f lüssig zu machen . . . .  . 

(3) Bei Dienstesverrichtungen außerhalb  des Dienstortes gebührt dem Aspiranten 
der Ersatz der Reisekosten und die Reisezulage nach den für Beamtenanwärter des Dienstes, 
dem er zugewiesen ist, geltenden Bestimmungen. Bei einer Übersied lung infolge Änderung 
des Dienstortes erhält der Aspirant für seine Person die reinen Fahrtauslagen nach der niedrig
sten Klasse des benützten Massenbeförderungsmittels vergütet. 

§ 6. (1) Die Aspiranten sind von der Versicherungspflicht nach dem Angestel lten
versicherungsgesetz und von der gesetzlichen Unfal lversicherung ausgenommen. 

(2) Sie sind bei der Krankenversicherungsanstal t  der Bundesangestellten versichert. 
Der Versicherungsbeitrag richtet sich nach dem Mindestbezug für unter das Geha ltsgesetz 
fallende Bundesangestel l te und ist, solange der Aspirant nicht im Genusse einer Beihilfr 
steht, zur Gänze vom Bund zu tragen. 

(3) Wird ein Aspirant infolge eines dienstlichen Unfal les (Dienstpragmatik) ohne sein 
vorsätzliches Verschulden dauernd dienstunfähig, erhält er die im § 5, (2), erster Satz, fest
gesetzte Beihilfe a ls  Unterstützung . . . . .  

I I. A b s c h n i t t : Vorbereitungsdienst a ls  Beamtenanwärter. 

§ 9. (1) Der Vorbereitungsdienst als Beamtenanwärter dauert drei Jahre (Gehalts
gesetz 1927, § 4, (4): zwei Jahre). 

(2) In den Vorbereitungsdienst . . . .  können nur Aspiranten mit einer mindestens 
einjährigen, im gleichen Dienst zurückgelegten, zufriedenstel lenden Dienstzeit aufgenommen 
werden. Eine l änger dauernde derartige Dienstzeit wird im Fa l l  der Aufnahme a ls  Beamten
anwärter bis zum Höchstausmaß von einem Jahr für den Vorbereitungsdienst angerechnet . . . .  

(5) Der zuständige Bundesminister kann . . . .  im Einvernehmen mit dem Bundes
kanzler und dem Bllndesminister für Finanzen eine Praxis,. die \:lie Voraussetzung für die 
Verwendung im Dienst oder.für die Aufnahme in den Dienstzweig bildet, ganz oder teilweise 
wie eine Dienstzeit als Aspirant . . . .  behandeln. 
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Zur Durchführung d ieses Gesetzes te i lte das Bundeskanzleramt unter Z. 1 78.854-3 
vom 3. Ju l i  1 933 folgendes mit und fügte d ie  angeschlossenen Erläuterungen bei: 

Zu § 1, (3) : Der M in isterrat hat . . . .  die Höchstzahl der aufzunehmenden Aspiranten 
mit 1 200 festgesetzt. D ie  Aufnahme sol l . . . .  soweit erfolgen, als e i n  Bedarf nach einem 
geeigneten Nachwuchs besteht. Die  Zahl r i chtet. sich i m  a l lgemeinen nach der Zahl der Dienst
posten, die i m  betreffenden Personalstand bereits fre i s ind oder voraussichtlich im nächsten 
Jahr unter Zugrundelegung des für das nächste Jahr in Aussicht genommenen Personal
standes frei  werden. Ein entsprechender Zuschlag kann vor a l lem gemacht werden für das 
Ausscheiden von n icht voll  entsprechenden Aspiranten . . . . . Ein entsprechender Abschlag 
ergibt sich vor al lem, wenn a) mit e iner  Verminderung des Personalstandes gerechnet, b) d i e  
Ergänzung zum Te i l  aus  bereits vorhandenen Vertragsangestel lten genommen, c) e in  Tei l  
des Personalstandes aus Heeresangehörigen genommen werden muß . . . . .  Die vorhandene 
budgetäre Deckung i st e ine Voraussetzung für die Zuweisung von Aspiranten . . . . .  

Zu § 2, (2) : D i e  Einberufung der Aspiranten zur Dienstleistung sol l i m  al lgemeinen . . . . 
i m  Oktober ( 1 933) erfolgen . . . .  . 

Erläuterung zu § 1 . . . . .  Aspiranten sind i m  al lgemeinen auf Rechnung freier  D ienst-
posten . . . . zu f ühren .  Darüber hinaus können a l lerdings im Bedarfsfa l l  Aspirantrn in begrün
deten Fäl len aufgenommen werden.  Das Dienstverhältn is der Aspiranten i st provisorisch ; 
sie er langen daher n i cht das Heimatrecht . . . . .  

Erliiuterung zu § 2 ,  , , . , Die Ansuchen um Aufnahme a l s  Aspirant sind beim zu
ständigen Bundesministerium oder bei  der von ihm bestimmten nachgeordneten Dienst
ste l l e  . . . .  e inzubringen . . . . .  Die Auswahl aus den Bewerbern um Aspirantenstel len, die d i e  
Erfordernisse für  den Dienst nachweisen, erfolgt unter entsprechender Berücksichtigung 
des Studienerfolges und der Persönlichkeit.  Be i  sonach gle ichen Voraussetzungen sind Aspiran
ten aus Famil ien mit  e iner  großen Kinderzahl besonders zu berücksichtigen. 

Erläuterungen zu § 3. Das Dienstverhältnis der Aspiranten, deren · Dienstleistung 
nicht entspricht, ist aufzulösen .  Dies gi lt  auch für Fäl l e  e ines außerdi enstlichen Verhaltens 
des Aspi ranten, das mit den Dienstpflichten nicht vereinbar ist . . . . .  Nur in den seltenen 
Fällen, in denen die Aufnahme e ines Aspi ranten in den Vorbereitungsdienst beabsichtigt wird, 
diese Aufnahme aber mange ls vorhandener Dienstposten noch n icht erfolgen konnte , wohl 
aber in Kürze zu gewärtigen ist, kann das Dienstverhältnis ausnahmsweise um sechs Monate 
verlängert werden. 

Erläuterung zu § 4 . . . . .  Die Dienstpfl ichten e i nes Beamtenanwärters (un d  zwar 
sowohl e igentliche Amtspfl ichten wie auch die Standespfl ichten) gelten auch für den Aspiran
ten .  Dem Aspiranten ist ein jährl icher Erholungsurlaub im gle ichen Ausmaß zu gewähren 
wie e inem Beamtenanwärter . . . . . 

Erläuterung zu § 5. Nach mindestens viermonatiger zufriedenstel lender D ienstleistung 
kann d ie  Beihi lfe zuerkannt werden .  Liegen berücksichtigungswürdigc Umstände vor, so 
kann d ie  Beihilfe auch bereits früher werkannt werden.  Es können nur Personen aufgenom
men werden, deren Lebensunterhalt während der Aspirantenzeit si chergestel lt  erscheint : 
diese Sicherstel lung kann durch einen Sustentationsrevers erbracht werden . . . . .  

Erläuterung zu § 6. Der Beitrag der Aspiranten für d i e  Krankenversicherung beträgt 
gegenwärtig monatl ich S 2 '89 . . . . .  Der Aspirant zahlt keinen Pensionsbeitrag. 

Erläuterung zu § 9 . . . . .  Die Verordnung bezweckt die Schaffung e ines vierjährigen 
Provisoriums vor der Anstel lung als Beamte r .  D ies wird bei den Dienstzweigen, für d i e  
Aspi ranten aufgenommen werden, durch das  Vorschreiben e i ner mindestens e injährigen 
Aspirantend i enstzei t  und durch die Verlängerung des Vorbereitungsd ienstes auf drei Jahre 
erzie lt .  Auch bei den D ienstzweigen, für die keine Aspi ranten aufgenommen werden, i st künftig
hin ein dreijähriger Vorbereitungsdienst vorgeschri eben . Diese Dienstzweige sollen, von den 
Fällen der Übernahme aus anderen Dienstzweigen abgesehen, in der Regel durch Übernahme 
von Vertragsangestellten oder von Heeresangehörigen ergänzt werden, so daß sich auch hier 
e ine mindestens vier,iährige Erprobung vor der Anstel lung a ls Beamter ergibt . . . . .  Von der 
Bestimmung (5) wird auch i n  Fli l len Gebrauch gemacht werden können, in  denen die Absol
vierung e iner Dienstzeit  als Hochschulassistent eine wünschenswerte Voqrnssetzung für d ie  
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Ül)ernahme i n  den betreffenden Dienst bi ldet, sowie i n  Fällen , i n  denen e in  vor dem Wirk
samkeitsbeginn der Verordnung e ingegangenes Volontärverhältnis ausnahmsweise einer 
Verwendung als Aspirant glei chgewertet werden kann.  

H ie.zu wird bemerkt, daß auf Grund des Bundesfinanzgesetzes 1934 und des Dienst
standes vom l . Jänner 1934 9 von 197 Dienstposten des höheren D ienstes beim Vermessungs
wesen derzei t  unbesetzt s ind , denen jedoch gegenwärtig 45 vertragl ich angestellte Kollegen 
mit voller Hochschulbildung gegenüberstehen, wovon berei ts 30 das 28. Lebensjahr (siehe 
§ 2) überschr itten haben, 26 verhei ratet s ind  und 39 eine Dienstzei t  von 4 bis 7 Jahren im 
Bundesvermessungsdienst aufweisen (vgl .  Erläuterung zu § 9). Ing. L e v a s s e u r. 

Interessengemeinschaft der Akkordanten. Die  im Höheren Bundesvermes
sungsdienst in Verwendung stehenden Akkordanten, welche den Anstellungserfordernissen 
für den Höheren B undesvermessungsdienst entsprechen, haben sich in einer I n  t e r e s s e n
g e m e i n s c h a f t zusammengeschlossen. D i e  Führung h aben Ing. T a g w e r k e  r und 
I ng. E b e n h ö h übernommen. Über e i nen Anschluß der I nteressengemeinschaft an die 
Gewerkschaft der Vermessungsingenieure sind Verhandlungen im Zuge. Die Gewerkschafts
le itung wird selbstverständlich die Interessen der Akkordanten aufs wärmste unterstützen. 

Zur Frage der Beamtenkredite und Beamtenentschuldung. I n  der letzten 
Ze it las man in fast allen Beamtenzei tungen und in Zuschriften neuentstandener Kredit
genossenschaften über Maßnahmen für eine B e a  m t e n u m s  c h u 1 d u n g, d. h .  M aß
nahmen, welche e i ne Entschuldung dadurch bezwecken sollen, daß d ie  zumeist unter 
ungünstigen Bedingungen abgeschlossenen Darlehen in  solche zu n iedrigerem Z insfuß und 
langfristiger Dauer konvertiert oder übergeführt werden sollen. Diese Art ikel, welche s ich 
tei ls dagegen,  te i ls  dafür aussprachen, s ind vielfach von den Beamtenkredi t instituten, 
welche ihre Kl ienten erhalten wollen, i nspir iert oder von neuentstehenden Kreditvere in igun
gen verfaßt, die s ich dadurch Klienten und Aufträge zu erwerben h offen. 

Um die Kollegen vor vorei l igen  Schritten zurückzuhalten, wi l l  die Gewerkschafts
le i tung jene Maßnahmen, welche bisher in d ieser Angelegenheit  von der Regierung getroffen 
worden s ind, sowe i t  sie davon Kenntnis hat, in Kürze wiedergeben. 

Veranlaßt wurde die ganze Aktion durch e ine Rede unseres Bundeskanzlers, in welcher 
er ankündigte, daß s ich die Regierung allen Ernstes mit der Aufgabe der Umschuldung der 
Beamten und der Landwirtschaft befasse, denn er erbl icke darin eine der posit iven Aufgaben 
des Wieder- und Neuaufbaues von Österreich. In welcher Form diese H ilfe fiir die Beamten
schaft stattfinden wird, kann heute noch nich t  gesagt werden, nähere Maßnahmen sind jedoch 
bald zu erwarten. 

Im Jahre 1933 s ind  mehrere Verordnungen erschienen, welche auf die Kreditgeschäfte 
Einfluß at\süben .  M i t  der Verordnung vom 23. März 1933, B GB!.  Nr. 255, wurde der g e s  e t  z-
1 i c h  e Z i n s f u ß für gewöhnliche Geschäfte von 7 °;, auf 60:, und für Handelsgeschäfte 
von 9% al\f 7% herabgesetzt. M i t  der Kundmachung vom 2.  Juni 1933, B GB!.  Nr .  213, wurden 
die zulässigen Höchstzinssätze, welche für Geldeinlagen gegeben werden dürfen, festgesetzt. 
Diese bew�gen sich zwischen 31/4 bis 41/2 %, je  nach der Art des Geldinsti tutes und der Dauer 
der Kündigung. Für eine Reihe von Geldinsti tuten sind Ausnahmsbestimmungen vorgesehen, 
so auch für die Beamtenkreditinstitute, welche für Geldeinlagen Zinssätze von 4 - 6 %  geben 
dürfen, wobe i aber die 6%igen Zinsen nur bis 30. Juni 1934 Geltung haben und dann auch 
in 5 % ige übergeführt werden müssen. Selbstverständlich steht die Höhe der Zinsen, die das 
Institut für Darlehen nimmt, in e inem Verhältnis zur Höhe der Z insen, die es filr Geldei nlagen 
gibt,  so daß sich die Herabsetzung der Einlagenzinsen auf die Höhe der Darlehenszinsen aus
wirken muß. Am meisten s ind aber die Darlehenszinsen von der sogenannten Bankrate beein
flußt, d ie  d ie  Nationalbank für Darlehen und Schuldverschreibungen gibt und die  regelmäßig 
in  den Tageszei tungen veröffentl icht wird.  Als sie in  den Jahren 1931 und 1932 10 % betrug, 
stieg der Darlehenszinsfuß bei den Beamtenkrediti nstituten auf 16°,;, und darüber, obgleich 
er e igentl ich nur um 2 '!:, höher sein sollte als die Bankrate. Derze it  beträgt die Bankrate fiir 
Darlehen pnd Schuldverschreibungen 51/2% (Wiener Zeitung vom 28. Februar 1934). 

Von besonderem Einfluß auf die  Darlehenserteilung dürfte die Verordnung der Bundes
regierung g e g e n d i e A tt  s b e u t u n g K r  e d i t s u c h e n d e r  vom 17. März 1933, 
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B GB!. Nr .  66, se in.  Durch diese Verordnung wird der Kreditnehmer bei Vermi ttlung oder 
Gewährung von Krediten oder Stundungen von Zahlungen vor übermäßigen Gegenleistungs
forderungen geschützt, e in  Rückforderungsanspruch festgesetzt und die Gefahr einer deshal b  
eventue l l  entstehenden Kündigung abgewendet. Danach kann jeder Schuldner für über
mäßige Zahl ungen während der letzten drei Jahre die Rückerstattung des zuviel bezahl ten 
Betrages verlangen. (Vorgang : Abverlangung eines Kontoauszuges und Überprüfung des
selben durch die Wirtschaftspolizei.) 

Zum Schlusse möchten wir nochmals die Kollegen vor überei lten Sanierungsmaß
nahmen abhalten und ihnen anraten, die bevorstehenden Verfügungen der Regierung ab-
zuwarten. L. 

2. Personalnachrichten . 

Techn. Oberinspektor Josef Purkschacher t. 

Am 2. Februar starb der technische Oberinspektor Josef P u r  k s c h a c h e r. Wie 
gewöhnl ich begab er s ich auch an diesem Tage nach Amtsschluß ins Gewerkschaftshaus 
der G e w e r ks c h a f t  c h r i s t l i c h e r  A n g e s t e l l t e r  i n  ö f fe n t l i c h e n  D i e n s t e n , deren 
2 .  Vizepräsident er durch nahezu zehn Jahre war. Knapp vor dem Nachhausegehen erei lte 
ihn ganz unvermutet e in  Schlaganfall, an dessen Folgen er  bald nachher verschied. 

Die Wertschätzung, die P u r k  s c h a c h  e r  genoß, kam in der zahlreichen Bete i l i 
gung bei  seinem Begräbnis zum Ausdruck. Es  nahmen tei l : Der Regierungskommissär von 
Wien, Vizekanzler S c  h m i t  z ,  mehrere National- und Bundesräte, Sektionschef Dr. P e r  n
t e r, Präsident I ng. G r o m a n  n mit  der Beamtenschaft, die Ministerialräte I ng. M a y e r, 
S c h 1 e y e r  und Ing. W o  1 f vom Handelsministerium, zahlreiche Vertreter anderer Ämter 
und die Vertreter der christlichen Gewerkschaften mit  Präsident Dr. T o r n  a s c h e k von 
der Zentra l leitung und Ing. W o  1 1  e n i k von der Landesgruppe Wien. 

P u r k  s c h a c h  e r , der im 47. Lebensjahre stand, war seit  1921 der Abteilung V /1 
zugeteilt, wo er sich hauptsächlich mi t  Personalangelegenheiten zu beschäftigen hatte. Seine 
umfangreichen Kenntnisse in  a l len beamtentechnischen Fragen legte er i n  dem bekannten 
Buch „Das österreichische Beamtenrecht" n ieder. L. 

Pensionierungen. In den dauernden Ruhestand wurden versetzt : am 28. 'Februar 
1934 Vermessungsrat I ng. Franz T a u  d t des Bezirksvermessungsamtes St. Veit  a. d. Glan 
und techn. Oberkont rollor Marie K 1 a u s  des Bezirksvermessungsamtes Vi l lach. 

Versetzung. Vermessungsrat I ng.  Jaroslav D o 1 e s c h e 1  vom Bezirksvermessungs
amt Landeck zum Leiter des Bezirksvermessungsamtes Mödling. 

Auszeichnung. Dem techn. Fachinspektor i. R. Josef D i e  m wurde der Titel eines 
Regierungsrates mit  N achsicht der Taxe verliehen. 

Ableben. Gestorben sind : am 21. Jänner 1934 der techn.  Fachinspektor Franz T o m
s c h i t z des Bezir ksvermessungsamtes in Graz, am 2. Februar 1934 der techn. Oberinspektor 
Josef P u  r k s c h a c h e r  der Abte i lung V /1 des Bundesamtes. 

Fachprüfungskommissionen im Bundesamte für Eich- und Vermes
sungswesen. 

1 .  
Der  Bundesminister Hir Handel und  Verkehr hat zu Kommissionsmi tgl iedern mi t  

Funktionsdauer bis Ende Dezember 1936 ernannt : 
1. Für die Fachprüfung aus dem höheren techni schen Fachdienst (Bundesvermes-

sungsdienst) : 
Vorsitzender : wirk!. Hofrat I ng. Eduard D e m  m e r  
Vorsitzender-Stellvertreter : wirk!.  Hofrat I ng. Artur S t a r e  k 
Mitglieder : wirk! .  Hofrat Dr .  phi l .  Friedrich H o  p f n e r  

Obervermessungsrat Ing. Franz P r  a x rn e i e r 
Obervermessungsrat I ng. Karl L e i s  c h n e r  
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Obervermessungsrat I ng .  Alfred R e  i n o l d 
Obervermessungsrat I ng. Karl L e g  o 
Vermessungsrat Ing.  Rudolf \V r u ß 
Vermessungsrat I ng. Richard K r  a u 1 a n d 

2. Für d i e  Fachprüfung aus dem mi tt leren techn i schen Dienst : 
Vorsi tzender : wirk ! .  Hofrat Dr.  phi l .  Gottfr ied D i m m e r  
Vorsitzender-Ste l lvertreter : wirk ! .  Hofrat I ng. Eduard D e m m c r 

· Mi tgl ieder für den Eichd ienst : 
wirk! . Hofrat Ing.  Bruno S c  h n e i d e r  
Hofrat I ng. Dr .  Artur B o 1 t z m a n  n 
Obereichrat Regieru ngsrat Hubert H u s n i k 
Obereichrat I ng.  Dr. techn. Alfred B a  s c h 
E ichrat I ng. Leo U h 1 i c h  

M i tgl ieder für den Vermessungsdi enst : 
Obervermessungsrat I ng. Franz P r  a x m c i c r 
Obervermessungsrat August in  G e r m e r s  h a u s e  11 
Obervermessungsrat I ng. Isaak L e r n e r  
Vermessungsrat I ng. Rudolf \V r u ß 
Vermessungsrat Ing. Richard K r a u l  a n  d 

I I .  
Der Präsident des Bundesamtes f ü r  Eich- u n d  Vermessungswesen h a t  z u  Kommiss ions-

mitgliedern m i t  Funktionsdauer bis Ende Dezember 1936 ernannt : 
l .  Für d i e  Grundkatasterführerpr üfung : 
Vorsitzender : w i rk ! .  Hofrat I ng. Artur S t a r e  k 
Vorni tzender-Stel l vertreter : Obervermessungsrat Ing. Franz M a t z n c r 
Mi tgl ieder : Obervermessungsrat Ing .  Franz M e 1 a n s  c h e g 

Obervermessungsrat I ng.  Franz P r  a x m e i e r  
Obervermessungsrat i ng. A lfred R e i n  o 1 d 
Techn. Fachi nspektor Ignaz F 11 ß 

2. Für d i e  Fachprüfung aus dem geodätisch-kartographi schen Fachd i enst : 
Vors itzender : wirk ! .  Hofrat I ng. Eduard D e m  m e r  
Vorsitzender-Ste l lvertreter : Obervermessungsrat August i n  G e r  111 c r s h a u s e n  
M i tgl ieder : Obervermessungsrat Ing.  Karl L e g  o 

Obervermessungsrat I ng. Isaak L e r n e r 
Vermessungsrat Ing. Rudolf W r u ß 
Techn .  Oberinspektor Regierungsrat Jul ius B e r g e r 

3. Für d i e  Fachprüfung aus dem technischen Hi lfsdienst höherer Art : 
Vorsitzender : w irk ! .  Hofrat I ng .  Artur S t a r e  k 
Vorsi tzender-Stel l vertreter : wirk ! .  Hofrat l ng. Bruno S c  h n e i d e r  
M i tg l ieder für  den Eich d ienst : 

Hofrat I ng .  Dr. phi l .  Artur B o l  t z m a n  n 
Obereichrat Ing. Dr .  techn .  Alfred B a  s c h 
Techn .  Oberi nspektor I ng. V i ktor S t a d l  e r  
Oberwerkme ister Albert K o l l m a y c r 
Oberwerkmeister Johann A 1 t l e c h 11 e r 

Mi tglieder fiir den Vermessungsdienst : 
w i rk ! .  Hofrat Dr. phi l .  Fr iedr ich H o  p f 11 e r  
Obervermessungsrat Ing.  Franz M e 1 a 11 s c h e g 
Obervermessungsrat I ng. Alfr ed  R e  i n o l d 
Vermessungsrat I ng. Karl Otto M a y e r  
Techn.  Oberinspektor Regierungsrat J1 1 l ius B c r g e r 

Eigentum und Verlag des Vereines, - Verantwortlicher Redakteur : Hofrat Dr. Dr. Dr. h. c .  E. DoleZal, 

emer. o, ö, Professor an der T�chnischen Hochschule in \Vien. - Druck von Rudolf M. Rohrer in Baden. 
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Grand Prix Paris 1900 Telegramm-Adresse : Joradige Zürich" 

-

Compensations·Planimeter Cc:n adi 

Nachfahrlupe „Saphir1 ' 
Pate111I 

N o. 37 bis Typ m. 

Grand Prix St. Louis 1904 

� empfiehlt 
als Spezialitä

.

ten seine 
rühmlichst bekannten 

Präzisions-Pantographen 
Roll-Pllllnimeter 
Scbeiben-Rollplanimeter 
Scheiben-Plonimeter 
Kompensations-Planimeter 
Lineal-Planimeter 
Koordimitographen 
Detail-Koordinntoomuhen 
Polcir-Koordinotographen 
Koordinaten-Ermittler. 
Kurvimeter usw. 

Katalog gratis und franko. 

Alle Instrumente, welche aus meinem Institut stammen, tragen meine volle Firma „G. CORADI. ZIJRICH" 
und die Fabrikationsnummer. „ - - Nur eigene Konstruktionen, �(eine Nachahmungen. 



Telephon B-36-1 -24. 

Märzstraße 7. 

Geodätische 
Instrumente 

Al le  Meß- und Zeichenrequisiten.  

Reparaturen rasch und b i l l ig .  

Gegründet 1888. 
Lieferanten der meisten Ämter und 

Behörden. 

Eigene Erzeugnisse. Spezial-Preis l iste G 1/Vll kostenlos.  

Weltausste l lung Pa.ris 1 900 : Goldene Medai l le .  

RIGI NAL- DH N E R. 

d i e  v o r z ü g l i c h e  s c h we d i s c h e  R e c h e n m a s c h i n e  

spart 

1 
1 und 

Leicht transportabel ! Einfache Handhabung 1 Kleine, handliche Form ! 

Verlangen Sie Prospekte und kostenlose, unverbindliche Vorführung : 

�ri�inal- DHNER-Remenmauhinen-Vertrie��-fiet m. �. H. 
WIEN, VI., THEOBALDGASSE 19, TELEPHON B-27-0-45. 



O PTIKER ALOIS  O PPEN H EI M ER 
W„ 1 Kärntnerstraße Nr. 55 (Hotel Bristol) 

. 1en111 "II Kärntnerstraße Nr. 31 (Hotel Erzherzog Kar!) 

Prismenfeldstecher 6 mal 30 . . . s 1 40•
Prrismenfeldstec:her 8 mal 30 . . . S 1 40•
Prismenfeldstecherr 1 2  mal.45 . . .  s 27�·-

Lleterant des ßundesamtes für Elch- und Vermessungswesen • Prlsmenfeldstecher und · 
Gall l lälsche Feldstecher eigener Marke sowie sämtlicher Weltmarken zu Orlglnal-Fabrlks
preisen 111 Auf unsere Spezialmodelle gewähren wir an Geometer und technische 

ßeamte einen Sonderrabatt von 10% • Postversand per Nachnahme 

z E 
Österreichische Präzisionsarbeit seit 1 840 

Re l ß ze u g fa b  r i k  

J o han n G ro n eman n 
Wien , V., Schönbrunnerstraße 7 7  
Telephon N�. A-30·2-11  



neues niuellier - Instru ent 1 1  
Durch die besonders robuste B auart und günstigsten Schutz 
aller empfindlichen Teile ist dieses Instrument in vorzüglicher 

Weise für die Baustelle geeignet. 

Libellenablesung durch unzerbrechbaren Chrommetallspiegel . 

Lieferbar . ohne bzw. mit Horizontalkreis, Gewicht t ·9  kg. 

Ausführliche Beschreibung und Liste Geo 49 kostenfrei durch 

Werkstätten für Präzisionsmechanik 
Gebrüder Miller G.m. b. H., lnnsbru 



Die bevorzugte 

MASCHINE DES WISSENSCHAFTLERS 

Universalmodelle und Spezialmodelle 
für jeden gewünschten Zweck u .  a. Doppelmaschinen 

für trigonometrische Berechnungen 

Brunsviga„Maschinen-Gesellschaft 
m. b. H. 

W I E N, I., P A R K R I N G  8 

V o r f ü h r u n g  j e d e r z e i t k o s t e n l o s  



• • 

für 2eodätische Instrumente und Feinmechanik 

'vVien, V., Hartrnanngasse N r. 5 

Telephon A-3��4-40. Telegramme : Heuhöferwerk Wien. 

Theodolite 

niuellier„ 

Instrumente 

Auftra2sapparate 

Reparaturen jeder Art 

Tachymeter 

Bussolen-

. Instrumente 

Pantp2raphen 

I l lustrierte Prospekte 

Bei Bestellungen und Korrespondenzen an die hier inserierenden Firmen bitten wir 
sich immer auch auf unsere Zeitschrift berufen zu wollen. 

Eigentum und Verlag des Vereines. - Verantwortlicher Redakteur : Hofrat Dr. Dr, Dr. h. c. E. Däle2al, 

emer. o. Ö, Professor an der Technischen Hoch.&chule in Wien. 


